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18. Kundmachung: Wiederveriautbarung des Gesetzes vom 25, März 1948 über die Einhebung einer Steuer anläßlich 
der entgeltlichen Abgabe von Gefrorenem im Gebiete der Stadt Wien. 

19. Kundmachung: Wie~erverl~utbarung ~es .Gesetz.es. vom 2~, Jänner 1948 be!Xeffen~ die Einhebui;g einer Abgabe 
von öffentlichen Ankundigungcn 1m Geb1ere der Stadt Wien (Wiener Ankünd1gungsabgabege~ 
setz), 

18. 

Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 15. März 1983 iiher die Wiederverlautba
rung des Gesetzes vom 25. März 1948 iiber die 
Einhebung einet Steuer anläßlich der entgeltli
chen Abgabe von Gefrorenem im Gebiete der 

Stadt Wien 

Artikel 1 

Auf Grund des § l des Wiener Wiederverlautba
rungsgesetZes, LGBL filr Wien Nr. 1811949, wird 

• 1. /, in der Anlage das Gesetz vom 25. März 1948 ober 
die Einhebung einer Steuer anläßlich der entgeltli
chen Abgabe von Gefrorenem im Gebiete der Stadt 
Wien~ LGBL für Wien Nr. 17, neu verlautbart. 

Artikel II 

Bei der Wiederverlautbarung wurden die Ände
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich 
aus den nachstehenden Rechtsvorschriften ergeben: 

1. § 254 Abs. l des Finanzstrafgesetzes, BGBL 
Nr. 129/1958; 

2. § 254 Abs. l Z 8 der Wiener Abgabenord
nung, LGBL für Wien Nr. 2111962; 

3. Art. IV des Gesetzes vom 26. Jänner 1973, mit 
dem abgabenrechdiche Vorschriften an das 
Finanzausgleichsgesetz t 973 angepaßt wer
den, LGBI. für Wien Nr. 12; 

4. Gesetz vom 12. Dezember 1980, mit dem das 
Gesetz über die Einhebung einer Steuer 
anläßlich der entgeltlichen Abgabe von Gefro
renem im Gebiete der Stadt Wien geändert 
wird, LGBI. für Wien Nr. 12/1981. 

Artikel III 

Das wiederverlautbarte Gesetz ist als „Gefrore
nessteuergesetz filr Wien 1983H zu zitieren. 

Artt"lrel IV 

Als Tag der Herausgabe der Wiederverlautba
rung wird der Tag der Kundmachung im Landes
gesetzblatt für Wien fest{lestellt. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 
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Anlage 

Gefrorenessteuergesetz für Wien 1983 

Steuerpflicht 

§ l. Anläßlich der entgeltlichen Abgabe von 
Gefrorenem an Verbraucher im Gebiete der Stadt 
Wien ist elne Steuer an die Stadt Wien zu entrich
ten. 

Steuersatz und Gegenstand der Steuerpflicht 

§ 2. (!) Die Steuer beträgt 10 vH des Entgeltes 
für das Gefrorene einschließlich üblicher Beigaben, 
die nicht gesonden in Rechnung gestellt werden. 
Für die Steuerpflicht begründet es keinen Unter
schied, ob der Verzehr an On und Stelle stattfindet 
oder ob der Käufer die Ware mitnimmt. Ein allfälli
ges Bedienungsgeld sowie die Umsatzsteuer gehö
ren nicht zur Bemessungsgrundlage der Steuer. 

(2) Dem Steuerpflichtigen steht es frei, die 
Gefrorenessreuer entweder seinen Kunden getrennt 
aufzurechnen oder sie in das Entgelt einzubezie
hen. Im letzteren Falle ist der Versteuerung das 
Entgelt abzüglich der Gefrorenessteuer und der 
Umsatzsteuer zugrunde zu Jegen, wenn die Kun
den in geeigneter Weise, zB durch einen entspre
chenden Aushang, auf die Einrechnung der Gefro
renessteuer hingewiesen werden. Ansonsten wird 
die Gefrorenessteuer nach dem Gesamtentgelt 
unter Ausschluß der Umsatzsteuer berechnet. 

Steuervereinbarungen 

§ 3. Der Magistrat kann mit Steuerpflichtigen 
Vereinbarungen uber die zu -entrichtende Steuer 
(zB über die Berechnung, Fälligkeit, Pauschalie
rung) treffen, soweit diese die Besteuerung verein
fachen und das steuerliche Ergebnis bei dem 
Steuerpflichtigen nicht wesentJlch verändern. 

Steuerbd'reiung 

§ 4. Von der Steuer befreit ist die entgeltliche 
Abgabe von Gefrorenem 

1. in Krankenhäusern und Kliniken, soweit es im 
Rahmen der allgemeinen Verpflegung oder 
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